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Vorwort 

Im System des grundsätzlich auf die dualistische Modellvorstellung 
des Schuldverhältnisses aufbauenden Schuldrechts des BGB stellt sich 
die Rechtsfigur des Vertrages zugunsten Dritter, für welche die durch die 
Existenz des Dritten bedingte Spaltung der Gläubigerrolle charakteri-
stisch ist, als eine Ausnahmeerscheinung dar. Deswegen bereitet die An-
wendung der auf diesen (normalen) Typus des Schuldverhältnisses zuge-
schnittenen allgemeinen Gesetzesnormen auf den Vertrag zugunsten 
Dritter erhebliche systematische Schwierigkeiten. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf die Leistungsstörungen im Bereich des Vertrags zugun-
sten Dritter, da es an einer speziellen Regelung dieser Frage im Gesetz 
fehlt. Die Schließung der daher entstehenden Gesetzeslücke ist Aufgabe 
der vorliegenden Untersuchung. 

Bei der Entwicklung der Lösungsvorschläge ist in dieser Arbeit vor-
wiegend auf deren Sachgerechtigkeit abgestellt und dementsprechend 
der Weg der Interessenahwägung und des problemorientierten, offenen 
Argumentierens beschritten worden. Zugleich hat es jedoch an Systema-
tisierungsbemühungen nicht gefehlt. 

Die Arbeit ist meinem verehrten Lehrer, Prof. Dr. Johannes M. Sontis 
aus Athen, gewidmet als bescheidenes Zeichen meiner Dankbarkeit. 

Meinem verehrten Doktorvater Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Fritz Baur 
möchte ich an dieser Stelle meinen besten Dank für seinen vielfältigen 
Beistand während meines Studiums an der Universität Tübingen aus-
sprechen. 

Ferner möchte ich auch dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
danken, der mein Studium und diese Veröffentlichung finanziell ermög-
licht hat. 

Rechtsprechung und Literatur konnten nur bis Ende Mai 1976 berück-
sichtigt werden. 

Tübingen, im Juli 1976 

Panajotis Al. Papanikolaou 
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Erster Teil 

Einführung in den vorliegenden Untersuchungsgegenstand 

§ 1. Der Vertrag zugunsten Dritter und die positiven 
Vertragsverletzungen als Emanationen der Erweiterung des 

Begriffs und der Veränderung des Charakters des 
Schuldverhältnisses im modernen Recht 

Im modernen Recht hat das Schuldverhältnis den Charakter des engen 
römischen "vinculum juris" zwischen nur zwei Personen, Schuldner und 
Gläubiger der Hauptleistung, definitiv abgelegt1• Unabweisbare Ver-
kehrsbedürfnissehaben in der Neuzeit die enge dogmatische Auffassung 
über den Begriff und die Wirkungen des Schuldverhältnisses tief er-
schüttert und die Entwicklung gewisser vertraglicher Figuren notwen-
dig gemacht, die durch die Einbeziehung dritter Personen in die vertrag-
liche Regelung geeignet sind, zu der Vereinfachung von Vermögensver-
schiebungen beizutragen. Das Institut des Vertrags zugunsten Dritter, 
das in der Praxis eine zentrale Bedeutung erlangt hat, stellt ein typisches 
Produkt dieser dogmatischen Entwicklung dar2• 

Parallel hat die Einführung des "ethischen Rhythmus" in das moderne 
Schuldrecht - man denke insbesondere an den das ganze Recht durch-
laufenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) -zu der in-
haltlichen Erweiterung des Schuldverhältnisses geführt3• Neben der 
Hauptleistungspflicht (oder -pflichten) entstehen nunmehr für alle am 
Schuldverhältnis Beteiligten verschiedene Nebenpflichten (Nebenlei-
stungspflichten und Schutzpflichten4), durch deren Erfüllung das Funk-
tionieren des gesamten Schuldverhältnisses im Raum einer "verfeinerten 

1 Die prinzipielle Unzulässigkeit der "pacta in favorem tertii" als Folge 
der Auffassung des Schuldverhältnisses als "vinculum juris" drückte im klas-
sischen Römischen Recht bekanntlich das Dogma "alteri stipulari nemo 
potest" aus. Dazu vgl. Mot. II S. 265 ff.; Wesenberg, S. 6 ff.; Gareis, S. 51 ff. 

2 Mit der Einsicht, daß durch den VzugD willkommene sozialwirtschaftliche 
Ergebnisse erreicht werden können, hat das Bestreben nach einer Ausdeh-
nung des Anwendungsbereichs des VzugD auch auf andere Rechtsgebiete -
außerhalb des Schuldrechts- eingesetzt. Mit besonderer Intensität wird das 
Problem der Wirksamkeit des VzugsD im Sachenrecht diskutiert. Vgl. Wolff/ 
Raiser, § 38 II 3; Westermann. § 3 II 4; Baur, § 5 II 2. 

3 Vgl. Zepos I, § 2 I 2. 
4 Kataloge von Nebenpflichten s. etwa bei Staudinger/Weber, Anm. A 775 

zu§ 242; Soergel/Siebert/Knopp, Randnr. 112 ff. zu§ 242. 
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Vertragsethik" entsprechend den Anforderungen des heutigen Verkehrs-
lebens erreicht wird5• Vorwiegend mit der Verletzung dieser Neben-
pflichten ist die Lehre über die positiven Vertragsverletzungen (Schlecht-
erfüllung) verknüpft6• 

Den Schnittpunkt beider erwähnten Rechtserscheinungen schließlich 
bildet das neuentwickelte Institut des "Vertrags mit Schutzwirkung für 
Dritte" 7, ein jurisprudentielles Erzeugnis der wegen der strukturellen 
Veränderung der Verkehrswirtschaft mehr und mehr zunehmenden So-
zialwirkung des Schuldverhältnisses8 und der daraus sich erklärenden 
Tendenz zur "Verschiebung der vom Gesetz gezogenen Grenze zwischen 
Delikts- und Vertragshaftung zugunsten der letzteren"9• 

§ 2. Problemstellung und Methode 

Der Vertrag zugunsten Dritter und die positiven Vertragsverletzungen 
(im folgenden präziser "Schlechterfüllung" genannt)10 sind die zwei Pole, 
zwischen denen sich die vorliegende Arbeit bewegt, und zwar in dem 
Sinne, daß gerade die durch Schlechterfüllung auf der Seite des Schuld-
ners (Versprechenden) innerhalb des Vertrags zugunsten Dritter ausge-
lösten Rechtswirkungen zu untersuchen sind. Es wird also nicht das Vor-
handensein der Tatbestandsmerkmale der Schlechterfüllung bei einem 
Vertrag zugunsten Dritter geprüft. Das Hauptgewicht unserer Unter-
suchungen fällt folglich auf den Vertrag zugunsten Dritter11• 

Hierbei ist noch zu beachten, daß - abgesehen von der Rechtsfigur 
des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte, nach dessen Sinn die Entste-
hung des (Schadensersatz-)Rechts des Dritten mit der Verletzung mei-

5 In der neueren Zivilistischen Dogmatik werden diese Nebenpflichten durch 
die Theorien über das Schuldverhältnis als "Organismus" (Planck!Siber, 
Vorb. 1 1b und Siber, Schuldrecht § 1 I I), "Gefüge" (Larenz I, § 2V) oder 
"fi.OQ<pl]" ("Gestalt") (Zepos I, § 8 I 3 und AcP 155, 486) erfaßt. Den besonderen 
Wert dieses "Strukturbegriffes" des Schuldverhältnisses für die theoretische 
Bewältigung vieler juristischer Phänomene hat Larenz gezeigt (JZ 1962, 
108- 109). 

6 Staudinger!Weber, Anm. A 774 zu § 242; Zepos I, § 32 I 2. Dies dürfte in-
dessen nicht dazu irreführen, anzunehmen, daß sich die pVV nur in den 
Verletzungen von Nebenpflichten erschöpfen; vgl. Jakobs, S. 59; darauf macht 
Fikentscher (§ 42 III und§ 47 III) aufmerksam; vgl. auch Ernst Wolf, AcP 153, 
113; Blomeyer, § 30 I. 

7 Vgl. Bydlinski, JBI 1960, 359; der Terminus ist von Larenz (s. I, § 17 II; 
NJW 1956, 1193 ff.) geprägt. 

8 Vgl. Gernhuber, Festschrift für Nikisch, 1958, S. 249- 250; ders., Karls-
ruher Forum 1963, S. 2. 

9 Larenz, Methodenlehre, 2. Aufl. S. 384. 
10 s. unten, § 3 I. 
11 Darauf folgt die Notwendigkeit zur bewußt knappen Argumentation 

hinsichtlich der Schlechterfüllung. 



§ 2. Problemstellung und Methode 15 

stens einer vertraglichen Schutzpflicht seitens des Vertragsschuldners 
zusammengewoben ist - 12 die Schlechterfüllung tatbestandsmäßig keine 
Besonderheit beim Vertrag zugunsten Dritter aufweist. 

Folgende Fälle mögen als Musterbeispiele dienen: 

a) Bei dem Abschluß eines Leihvertrages zwischen VE (Verleiher) und 
V (Entleiher) wurde die Pflicht des V zur Rückgabe des verliehenen Ras-
sehundes zugunsten des D vereinbart. Infolge Verschuldeos des V er-
krankt der Hund an einer ansteckenden Krankheit. Der D erhält den 
kranken Hund, der andere Hunde des D ansteckt. 

b) Der VE (Käufer) schließt mit dem V (Verkäufer) einen Kaufvertrag 
über eine Maschine zugunsten des D ab. Die Maschine wird dem D ohne 
Gebrauchsanweisung vom V geliefert. Durch den nichtordnungsgemäßen 
- infolge der fehlenden Gebrauchsanweisung- Gebrauch der Maschine 
in der Fabrik des D entstehen ihm Sachschäden. 

c) Im obigen Beispiel beschädigt der V schuldhaft die Maschine nach 
dem Vertragsschluß und vor deren Lieferung an den D, so daß dem D 
die Maschine mangelhaft geliefert wird. Der D erleidet durch den Ein-
satz der fehlerhaften Maschine in seiner Fabrik Brandschäden. 

d) Mit dem Gärtner G (V) hat der A (VE) einen Vertrag zugunsten sei-
ner Kusine D abgeschlossen, nach dem G verpflichtet ist, Gartenarbeit in 
der Villa der D zu leisten. G erfüllt seine Vertragspflichten dadurch 
schlecht, daß er oft aus Unachtsamkeit Schäden im Garten und in der 
Wohnung der D verursacht. 

Bei all diesen Fällen fragt es sich, wem die Schadensersatzrechte und 
die potentiellen Gestaltungsbefugnisse zustehen. 

I. Das Problem 

Die Quelle der hierbei entstehenden Problematik, deren Relevanz sich 
insbesondere beim gegenseitigen Vertrag zugunsten Dritter zeigt, ist 
einmal in der eigentümlichen Rechtsnatur des Vertrages zugunsten Drit-
ter als zweigliedriger Vertrag13, zum anderen in dessen spärlicher Rege-
lung im Gesetz (§§ 328 - 355 BGB) zu suchen. 

In einem einseitigen Vertrag zugunsten Dritter entstehen bei Schlecht-
erfüllung seitens des Versprechenden nicht die hier zu behandelnden Ge-
staltungsrechte (Rücktritts- und Kündigungsrecht). Dies und das man-
gels einer Gegenleistungspflicht relativ geringe Interesse des Verspre-
chensempfängers an der infolge der Schlechterfüllung nötig gewordenen 

12 s. unten,§ 4 III. 
ts Vgl. Ehrenzweig, S. 22. 


